
Stadt Knittlingen 
Enzkreis 

2. Satzung zur Änderung der Fried-

hofssatzung (Friedhofsordnung und 

Bestattungsgebührensatzung) vom 

15.03.2006 

Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 und 3, 39 
Abs. 2 und 49 Abs. 2 Nr. 2 des Gesetzes über das Fried-
hofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) in Verbin-
dung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 8 und 9 des Kommu-
nalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Ge-
meinderat der Stadt Knittlingen am 19.02.2013 die 
nachfolgende Änderungssatzung beschlossen: 

ARTIKEL 1 

Die Friedhofssatzung (Friedhofsordnung und Bestattungs-
gebührensatzung) vom 15.03.2006, zuletzt geändert am 
09.12.2009, wird wie folgt geändert: 

§ 13 wird wie folgt ergänzt: 

(6) Es dürfen nur Grabsteine verwendet werden, die 
nachweislich aus fairem Handel stammen und ohne aus-
beuterische Kinderarbeit im Sinne der Konvention 182 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hergestellt sind. 
Bei Steinen, die ausschließlich aus Deutschland oder dem 
Europäischen Wirtschaftsraum stammen, reicht der Nach-
weis der ausschließlichen Herkunft aus diesen Ländern. 
Im Übrigen wird der Nachweis in der Regel durch ein ver-
trauenswürdiges, allgemein anerkanntes Zertifikat erb-
racht. 

ARTIKEL 2  

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung in Kraft. 

Knittlingen, den 20.02.2013 
 
Hopp, Bürgermeister 

Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, 
wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der 
Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Stadt Knitt-
lingen geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt 
nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 

 


